






Muster Fusionsvertrag für Absorptionsfusionen

Beteiligte Vereine
Verein A				Verein B
Name: [Name Verein A]			Name: [Name Verein B]
Sitz: [Ort, Kanton]			Sitz: [Ort, Kanton]
Fusionsform
Die beteiligten Vereine beschliessen gestützt auf das Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, FusG) eine Fusion im Sinne von Art. 3 ff. FusG.
Die Fusion erfolgt als
Absorptionsfusion gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a FusG.
Verein B überträgt sein gesamtes Vermögen mit Aktiven und Passiven auf den bestehenden Verein A. Verein B (als übertragender Verein) wird mit Wirksamwerden der Fusion aufgelöst, ohne dass eine Liquidation durchgeführt wird. Verein A (als übernehmender Verein) tritt in sämtliche Rechte und Pflichten von Verein B ein.
Übernehmender Verein
Der übernehmende Verein führt den Namen [Verein A].
Der Sitz des Vereins befindet sich in [Ort, Kanton].
Der Verein A ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.
Zeitpunkt des Wirksamwerdens
Die Fusion wird per [Datum] nach Erfüllung aller gesetzlichen Voraussetzungen gemäss Fusionsgesetz sowie nach Zustimmung der zuständigen Organe der beteiligten Vereine wirksam.
Ab diesem Zeitpunkt werden sämtliche Handlungen, Rechte und Pflichten des übertragenden Verein B durch den übernehmenden Verein A wahrgenommen. Der übernehmende Verein A tritt damit vollumfänglich in die rechtliche, organisatorische und operative Stellung des übertragenden Vereins ein.
Sofern gesetzlich erforderlich, tritt die Wirksamkeit der Fusion frühstens mit der entsprechenden Eintragung oder Anzeige bei den zuständigen Stellen ein.


Übertragung von Vermögen und Verpflichtungen
Mit dem Wirksamwerden der Fusion gehen sämtliche Aktiven und Passiven von Verein B kraft Gesetzes auf den übernehmenden Verein A über (sog. Universalsukzession). Die Übertragung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Fusionsgesetzes ohne Liquidation des übertragenden Vereins.
Die Übertragung umfasst insbesondere sämtliche Vermögenswerte, Forderungen, Rechte, Verbindlichkeiten, Verpflichtungen sowie laufende Vertragsverhältnisse, unabhängig davon, ob diese zum Zeitpunkt der Fusion bekannt oder unbekannt sind.
Die Fusion erfolgt aufgrund der Bilanzen gemäss Anhang 1 mit Stichtag [Datum]:
Die Bilanz von Verein B als übertragender Verein weist Aktiven von CHF XX und Passiven von CHF YY (Eigenkapital von CHF ZZ).
Verein A als übernehmender Verein erstellt eine Übernahmebilanz auf der Basis des übertragenden Vereins bis zum [Datum].
Die Bilanzen per [Datum] von den Fusionsparteien bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages.
Besondere Verpflichtungen, bestehende Dauerschuldverhältnisse oder von der allgemeinen Übertragung abweichende Regelungen sind abschliessend in Anhang 2 zu diesem Vertrag aufgeführt. Dieser Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil des Fusionsvertrags.
Mitgliedschaften
Mit dem Wirksamwerden der Fusion werden sämtliche Mitglieder des übertragenden Vereins B Mitglieder des übernehmenden Vereins A. Die Mitgliedschaften gehen kraft Gesetzes auf den neuen bzw. übernehmenden Verein A über, ohne dass es einer individuellen Beitrittserklärung bedarf.
Art, Umfang und Ausübung der Mitgliedschaftsrechte richten sich ab dem Zeitpunkt der Fusion nach den Statuten des übernehmenden Vereins.
Vereinsmitglieder von Verein B können gemäss Art. 19 FusG innerhalb von zwei Monaten nach der Annahme des Fusionsvertrages (rückwirkend) frei aus dem Verein A austreten.
Bestehende Ehrenmitgliedschaften sowie besondere Mitgliederkategorien des übertragenden Verein B werden gemäss den Regelungen in Anhang 3 dieses Vertrags behandelt. Dieser Anhang ist Bestandteil des Fusionsvertrags und konkretisiert allfällige Überganges- oder Sonderregelungen.
Leitungs- und Verwaltungsorgane
Zur Sicherstellung einer geordneten Übergabe und einer funktionsfähigen Vereinsführung können für eine begrenzte Übergangszeit besondere Regelungen zu Funktionen in den Leitungs- und Verwaltungsorganen des übernehmenden Vereins A vorgesehen werden.
Diese Übergangsregelungen betreffen insbesondere die Zusammensetzung des Vorstands, die Zuweisung von Funktionen sowie allfällige zeitlich befristete Mandate ehemaliger Funktionär:innen des übertragenden Vereins B.
Die konkreten Regelungen sind abschliessend in Anhang 4 zu diesem Vertrag festgehalten. Anhang 4 bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Fusionsvertrags. Ein automatischer Anspruch auf eine Funktion im Vorstand oder in anderen Organen besteht nur im Rahmen der dort festgelegten Regelungen.


Umtauschverhältnis / Ausgleichszahlungen
Besondere Vorteile im Sinne des Fusionsgesetzes, insbesondere Vorteile für Mitglieder von Leitungs- oder Verwaltungsorganen oder für geschäftsführende Mitglieder der beteiligten Vereine, werden im Zusammenhang mit dieser Fusion
[  ] nicht vorgesehen und nicht gewährt.
[  ] gemäss den abschliessenden Regelungen in Anhang 5 gewährt.
Allfällige besondere Vorteile werden vollständig offengelegt und sind Bestandteil der Entscheidungsgrundlagen der Mitgliederversammlungen. Sie dürfen ausschliesslich der Sicherstellung einer geordneten Übergangsphase dienen und begründen keinen dauerhaften Anspruch.
Statuten
Die Statuten des übernehmenden Vereins A bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Fusionsvertrags. Sie regeln insbesondere Zweck, Organisation, Mitgliedschaft sowie Rechte und Pflichten der Mitglieder des fusionierten Vereins.
Die massgeblichen Statuten sind diesem Vertrag als Anhang 6 beigefügt. Der Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Fusionsvertrags. Mit dem Wirksamwerden der Fusion gelten ausschliesslich die Statuten des Vereins A.
Zustimmung der Mitgliederversammlungen
Die Zustimmungen der Mitgliederversammlungen der beteiligten Vereine wurden statutengemäss eingeholt.
Die entsprechenden Beschlussprotokolle sind diesem Vertrag als Anhang 7 beigefügt und bilden einen Bestandteil dieses Fusionsvertrags.
Schlussbestimmungen
Änderungen oder Ergänzungen dieses Fusionsvertrags bedürfen der Schriftform sowie der Zustimmung der beteiligten Vereine in der jeweils gesetzlichen und statutengemässen erforderlichen Form.
Sollte eine Bestimmung dieses Fusionsvertrags ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck der ursprünglichen Bestimmung möglichst nahekommt.
Die Kosten und Auslagen der Fusion trägt der übernehmende Verein A. 
Für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Fusionsvertrag sind die ordentlichen Gerichte am Sitz des Vereins A zuständig.


- Unterschriften folgen auf der nächsten Seite -






________________________________			_______________________________
[Vorname und Nachname]				[Vorname und Nachname]
Vorstandsmitglied [Verein A]				Vorstandsmitglied [Verein B]


_______________________________			_______________________________
[Vorname und Nachname]				[Vorname und Nachname]
Präsidium [Verein A]					Präsidium [Verein B]


Anhang 1 – Bilanzen



Anhang 2 – Besondere Verpflichtungen



Anhang 3 – Besondere Mitgliedschaften



Anhang 4 – Leitungs- und Verwaltungsorgane



Anhang 5 – Ausgleichszahlungen Vorstand



Anhang 6 – Statuten




Anhang 7 – Protokolle Mitgliederversammlungen





	
00. XXX. 0000		1/1
